
KWBG: Art. 23 Verfahren zur Feststellung der Dienstunfähigkeit

Art. 23  Verfahren zur Feststellung der Dienstunfähigkeit 
 
(1) 1Beantragt der Beamte oder die Beamtin die Feststellung der Dienstunfähigkeit, so entscheidet der 
Dienstherr auf Grund eines amtsärztlichen Gutachtens, ob Dienstunfähigkeit gegeben ist. 2Wird die 
Dienstunfähigkeit festgestellt, ist der Beamte oder die Beamtin auf Zeit mit dem Ende des dritten Monats, 
der auf den Monat folgt, in welchem dem Beamten oder der Beamtin die Entscheidung des Dienstherrn 
zugestellt worden ist, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit, in den Ruhestand zu versetzen oder zu 
entlassen. 3Auf Antrag oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Beamten oder der Beamtin kann der 
Dienstherr einen früheren Zeitpunkt festsetzen.

(2) 1Hält der Dienstherr die Dienstunfähigkeit für gegeben und beantragt der Beamte oder die Beamtin nicht 
deren Feststellung, so teilt der Dienstherr dem Beamten oder der Beamtin schriftlich mit, dass die 
Feststellung der Dienstunfähigkeit beabsichtigt sei; die Gründe hierfür sind anzugeben. 2Erhebt der Beamte 
oder die Beamtin innerhalb eines Monats keine Einwendungen gegen die Feststellung der 
Dienstunfähigkeit, so ist Abs. 1 entsprechend anzuwenden. 3Werden Einwendungen erhoben, so 
entscheidet der Dienstherr, ob das Verfahren einzustellen oder fortzuführen ist. 4Wird die Dienstunfähigkeit 
festgestellt, so ist der Beamte oder die Beamtin zum Ende des Monats, in dem die Entscheidung zugestellt 
wird, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit, in den Ruhestand zu versetzen (Art. 22 Abs. 1 oder 3) oder 
zu entlassen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BeamtStG).


